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Ihr Zeichen  

Ihre Nachricht E-Mail vom 12.10.2023 

Datum 20. Oktober 2023 

 
 
 

Bebauungsplan der Gemeinde Fuldatal, 2. Änderung des Bebauungsplans Nr 24. 

„Auf dem Hasenstock“ Fuldatal-Ihringshausen, Behördenbeteiligung nach § 4 

Abs. 1 BauGB  

Hier: Bodendenkmalpflegerische Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen die 2. Änderung des o.g. Bebauungsplans werden seitens der 

Denkmalfachbehörde keine grundsätzlichen Bedenken oder Änderungswünsche 

vorgebracht.  

Der Hinweis III.2 bzgl. der Bodendenkmalpflege bzw. auf die Sicherung von 

Bodendenkmälern nach § 21 HDSchG ist veraltet und nicht korrekt und wir möchten Sie 

bitten, diesen wie folgt zur rechtlichen Sicherstellung zu ändern: 

"Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, 

Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste 

entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für 

Denkmalpflege, Abt. hessenARCHÄOLOGIE, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 

zu melden. Funde und Fundstellen sind bis zum Ablauf einer Woche in unverändertem 

Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen (§ 

21 Abs. 3 HDSchG)." 

Im Übrigen bitten wir, die Abteilung hessenARCHÄOLOGIE am Landesamt für 

Denkmalpflege Hessen, zukünftig an Bauleitplanungen zu beteiligen via: 

poststelle.archaeologie.mr@lfd-hessen.de 
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Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich ausschließlich zu den 

öffentlichen Belangen des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege. 

Eine gesonderte Stellungnahme zu den Belangen des Baudenkmalschutzes und 

der Baudenkmalpflege behält sich die Denkmalfachbehörde vor. 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag  

 

 

 

Dr. Eveline Saal 

Bezirksarchäologin 

 

 

 





 
  

L A N D K R E I S  K A S S E L  
-  D E R  K R E I S A U S S C H U S S  -  

  
 

Landkreis Kassel - Postfach 10 24 20 - 34024 Kassel 
 

 
ebene 4 architektur und städtebau 
Architekten J. Hupfeld u. M. Linker 
Am Alten Sudhaus 6 
 
34119 Kassel 

Bauen und Umwelt 
Bauaufsichtsbehörde 
 
Heidi Färber 
 

Kreishaus 
Wilhelmshöher Allee 19-21 
34117 Kassel 
Raum 3.39 
 
Telefon: 0561 1003-1379 
Telefax: 0561 1003-1282 
heidi-faerber@landkreiskassel.de 

Ihr Schreiben/Zeichen Unser Schreiben/Zeichen Datum 

 PV 23-0074-5.05 07. November 2023 
 
 

 
Bankverbindungen: 
Kasseler Sparkasse  
IBAN:  DE 43 52050353 0200000460            BIC: HELADEF 1 KAS 
 
Kasseler Sparkasse 
IBAN:  DE 17 52050353 0100036026            BIC: HELADEF 1 KAS 

 Telefon: 0561 1003-1379 
Telefax: 0561 1003-1282 

 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Fuldatal, OT Ihringshausen 
Bebauungsplan Nr. 24 "Auf dem Hasenstock", 2. Änderung 
- Stellungnahme als Träger öffentl. Belange nach § 4 (1) BauGB - 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vom Kreisausschuss des Landkreises Kassel werden folgende Anregungen und/oder 
Hinweise vorgebracht: 
 
Aus Sicht des FB 63 – Bauen und Umwelt – Wasser- und Bodenschutz 
Entwässerung 
Dem Vorhaben kann in Bezug auf die Entwässerung zugestimmt werden, wenn eine 
ordnungsgemäße Abwasserableitung und -behandlung sichergestellt ist. 
Im Rahmen der weiteren Planung ist die Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen zu 
überprüfen. 
 
Bei zusätzlicher Abwassereinleitung in die bestehenden Anlagen muss weiterhin ein 
dem Stand der Technik entsprechender Schmutzfrachtrückhalt in der Mischwasserka-
nalisation eingehalten werden (Aktualisierung SMUSI) und eine ausreichende Reini-
gungsleistung der Kläranlage gewährleistet sein. 
 
Gründächer, Brauchwassernutzung und ggf. die Versickerung von unbelastetem Nie-
derschlagswasser sind aus wasserwirtschaftlicher und wasserrechtlicher Sicht wün-
schenswert und gewollt. Kommen Niederschlagswasserversickerungen zum Tragen, 
wird darauf hingewiesen, dass diese möglichst oberflächennah über die belebte Boden-
zone erfolgen sollen. Schachtversickerungen sind nicht zulässig.  
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Schutzgebiet  
Die Maßnahme liegt im nordwestlichen Bereich zur ca. Hälfte im amtlich festgesetzten 
Trinkwasserschutzgebiet zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen der Städt. 
Werke AG Kassel in der Gemarkung Simmershausen der Gemeinde Fuldatal, Kreis 
Kassel, vom 27.07.1957, geändert am 20.08.1975 (WSG-ID 633-012; StAnz. 39/1975 
S. 1822). 
 
Die o. . Schutzgebietsverordnung ist zu beachten und einzuhalten. 
 
Erdwärmesonden 
Die Installation einer Erdwärmesonde ist gem. § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) er-
laubnispflichtig. Der Erlaubnisantrag ist rechtzeitig vor Baubeginn dem Fachdienst Was-
ser- und Bodenschutz beim Landkreis Kassel zu stellen.  
 
In festgesetzten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebieten gelten besondere Verbote 
und Einschränkungen für den Betrieb von Erdwärmesonden, die im Einzelfall mit dem 
Fachdienst Wasser- und Bodenschutz abzuklären sind.  
 
Aus Sicht des FB 63 – Bauen und Umwelt – Naturschutzbehörde 
Grundsätzlich bestehen aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege keine 
Bedenken. 
 
Aus artenschutzfachlicher Sicht ist die unter Punkt 10 der allgemeinen Vorschriften ver-
fasste Festsetzung zur Anbringung von Nisthilfen für Gebäudebrüter und Fledermäuse 
vorbildlich. Es wird im Zuge dessen angeregt, den Standort der Nisthilfen bereits mit der 
Bauantragsstellung verbindlich in einem gesonderten Plan der Seitenansicht von neu zu 
errichtenden Gebäuden zu fordern. 
 
Zusätzlich wird sehr begrüßt, dass auf PV-Anlagen und Dachbegrünung Wert gelegt wird. 
 
Ergänzend hierzu wird angeregt, für das Auffangen von Regenwasser Zisternen oder 
Versickerungsmulden anzulegen; dies verhindert bei Starkregenereignissen die Über-
lastung des örtlichen Kanalsystems bzw. die Überflutung von Flächen. 
 
Aus Sicht des FB 38 - Brandschutz 
1. Es ist eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung 

(Grundschutz) gemäß DVGW Arbeitsblatt W 405 zu planen. 
 

2. Wird die Gefahr der Brandausbreitung bei der überwiegenden Bauart als klein einge-
stuft, ist ein Löschwasserbedarf von 96 m³/h (1.600 l/min) und bei mittlerer/großer 
Gefahr ein Bedarf von 192 m³/h (3.200 l/min) vorzusehen. 
 

3. Der Löschwasserbedarf muss im Umkreis von 300 m zu den Objekten zur Verfügung 
stehen (Löschbereich). In unmittelbarer Nähe zum Objekt (unter 75 m) sollten für 
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Erstmaßnahmen der Feuerwehr, z. B. für das Retten von Menschenleben, mindes-
tens 48 m³/h (800 l/min) vorhanden sein. Die Abstände von Löschwasser-entnahme-
stellen (Hydranten, Löschwasserbehälter etc.) sollten unter 150 m angeordnet sein. 
Der Fließdruck bei max. Löschwasserentnahme darf 2,5 bar nicht unterschreiten. 
 

4. Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so auszuführen, dass sie von Feuerwehrfahr-
zeugen befahren werden können. Bei Bemessung und Befestigung der Verkehrsflä-
che sind mind. die Vorgaben der Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 
einzuhalten. 

 
Aus Sicht des FB 206 – Eigenbetrieb Abfallentsorgung 
Die „Sicherheitstechnischen Anforderungen an Fahrwege, Wendeanlagen und Müllbehälter-
standplätze für die Sammlung von Abfällen“ sind zwingend zu beachten und im Bebauungsplan 
entsprechend umzusetzen (s. anliegende Information). 
 
Ferner haben wir unsere Informationsblätter „Planungsgrundlagen und Anforderungen an Ab-
fallbehälterstandplätze“ und „Standortanforderungen für Unterflursysteme“ beigefügt mit der 
Bitte, diese den mit der Detailplanung beauftragten Planern zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Weitere Anregungen und/oder Hinweise zu o.g. Vorhaben werden nicht vorgetragen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Rüddenklau 
 
 
Verteiler z. K.: 
1. Gemeinde Fuldatal 
2. Z R K 
3. 1.00 über 1.05 
4. 63 – Naturschutzbehörde   W O H 
5. 63 – Wasser- und Bodenschutz   Kohlenstraße 
6. 83 Brandschutz   K S 
7. 206 – Abfallentsorgung   K S 
8. Stellungnahmenübersicht 
9. z.d.A. 





Regierungspräsidium Kassel  
Abteilung Umweltschutz 

 
Dezernat 31.3 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung 0561 106-0. 
Das Dienstgebäude Steinweg 6 ist mit den Straßenbahnlinien 0, 3, 4, 6, 7 und 8 (Haltestelle Altmarkt), 
den RegioTrams 1 und 4 (Haltestelle Altmarkt) sowie verschiedenen Buslinien zu erreichen. 

 

 
   

 
Regierungspräsidium Kassel  34112 Kassel 
 

  

  
Gemeindevorstand der 
Gemeinde Fuldatal 
Am Rathaus 9 
34233 Fuldatal 

Geschäftszeichen RPKS - 31.3-61 d 0102/11-2020/4 
Dokument-Nr. 2023/1458772 
Bearbeiter/in Frau Thiel/Frau Brohm 
Durchwahl 0561 106-4291/4278 
Fax 0561 106-1663 
E-Mail Gabriele.Thiel@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen       
Ihre Nachricht       

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 25. Okt. 2023 
 

 
Beteiligung der Abteilung Umweltschutz Kassel als Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB); 
Bauleitplanung der Gemeinde Fuldatal, Landkreis Kassel 
 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Auf dem Hasenstock“, OT Ihringshausen“ 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Auf dem Hasenstock“, OT Ihringshausen, 
durch die Gemeinde Fuldatal, bestehen aus Sicht des Dezernates 31.3 (Oberirdische Gewässer, 
Hochwasserschutz) keine Bedenken.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Thiel 
 
 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. Es ist 

deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

___ 

http://www.rp-kassel.hessen.de/
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Kreisbauernverband Kassel e.V.   34134 Kassel   Frankfurter Str. 295    Tel.: 0561/41411   Fax: 0561/471818 
e-mail-Adresse: info@kbv-kassel.de Homepage www.kbv-kassel.de   Steuer-Nr. 026 224 00639 
Kasseler Sparkasse:    Kto-Nr.  130004374   BLZ  520 503 53  
    IBAN:  DE06  5205 0353 0130 0043 74   BIC:  HELADEF1KAS 
Volksbank Kassel Göttingen :  Kto-Nr.  318000  BLZ  520 900 00  
    IBAN:  DE71  5209 0000 0000 3180 00   BIC:  GENODE51KS1 

Hessischer Bauernverband 

Kreisbauernverband Kassel e.V.  
 
 

Kreisbauernverband Kassel e.V., Frankfurter Str. 295, 34134 Kassel 

 
Ebene 4 
Sebastian Sturzel 
Am alten Rathaus 6 
34119 Kassel  
 
per Email: info@ebenevier.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kassel, den 28.03.2024 ld 
 
 
2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 24 
„Auf dem Hasenstock“ Gemeinde Fuldatal, OT Ihringshausen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur vorgelegten Änderung des Bebauungsplan Nr. 24 „Auf dem Hasenstock“ erheben 
wir keine weiteren Einwendungen, da keine landwirtschaftlichen Nutzflächen als 
externe Ausgleichsmaßnahmen in Anspruch genommen werden müssen.  
 
Wir begrüßen weiterhin, dass auf Dachbegrünung und PV-Anlagen Wert gelegt wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 
Reinhard Schulte-Ebbert, Rechtsanwalt  
(Geschäftsführer)  

http://www.kbv-kassel.de/


 
  

L A N D K R E I S  K A S S E L  
-  D E R  K R E I S A U S S C H U S S  -  

  
 

Landkreis Kassel - Postfach 10 24 20 - 34024 Kassel 

 
ebene 4 architektur und städtebau 
Sebastian Stürzel 
Am Alten Sudhaus 6 
 
34119 Kassel 

Bauen und Umwelt 
Bauaufsichtsbehörde 
 
Heidi Färber 
 

Kreishaus 
Wilhelmshöher Allee 19-21 
34117 Kassel 
Raum 3.39 
 
Telefon: 0561 1003-1379 
Telefax: 0561 1003-1282 
heidi-faerber@landkreiskassel.de 

Ihr Schreiben/Zeichen Unser Schreiben/Zeichen Datum 

 PV 24-0010-5.05   Fä 20. März 2024 
 
 

 
Bankverbindungen: 
Kasseler Sparkasse  
IBAN:  DE 43 52050353 0200000460            BIC: HELADEF 1 KAS 
 
Kasseler Sparkasse 
IBAN:  DE 17 52050353 0100036026            BIC: HELADEF 1 KAS 

 Telefon: 0561 1003-1379 
Telefax: 0561 1003-1282 

 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Fuldatal, OT Ihringshausen 
Bebauungsplan Nr. 24 "Auf dem Hasenstock", 2. Änderung 
- Stellungnahme als Träger öffentl. Belange nach § 4 (2) BauGB - 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vom Kreisausschuss des Landkreises Kassel werden folgende Anregungen und/oder 
Hinweise vorgebracht: 
 
Aus Sicht des FB 63 – Bauen und Umwelt – Wasser- und Bodenschutz 
Seitens des Fachdienstes Wasser- und Bodenschutz ist die Stellungnahme vom 07.11.2023 
mit der folgenden geänderten Textpassage zu übernehmen. 
 
Schutzgebiet  
Die Maßnahme liegt im nordwestlichen Bereich zur ca. Hälfte in der Zone IIIB des amtlich 
festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen 
der Städt. Werke AG Kassel in der Gemarkung Simmershausen der Gemeinde Fuldatal, 
Kreis Kassel, vom 27.07.1957, geändert am 20.08.1975 (WSG-ID 633-012; StAnz. 39/1975 
S. 1822). 
Die o.a. Schutzgebietsverordnung ist zu beachten und einzuhalten. 
 
Aus Sicht des FB 38 – Brandschutz 
Die im Verfahren nach § 4 (1) BauGB vorgebrachten Hinweise in unserer Stellung-
nahme vom 07.11.2023 sind zu beachten und einzuhalten. 
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Weitere Anregungen und/oder Hinweise zu o.g. Vorhaben werden nicht vorgetragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Rüddenklau 
 
 
Verteiler z. K.: 
1. Gemeinde Fuldatal 
2. ZRK 
3. 1.00 über 1.05 
4. 63 – Wasser- und Bodenschutz   Kohlenstraße 
5. 38 – Brandschutz   Calden 
6. Stellungnahmenübersicht 
7. z.d.A. 



Regierungspräsidium Kassel  
Abteilung Umweltschutz 

 
Dezernat 31.3 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung 0561 106-0. 
Das Dienstgebäude Steinweg 6 ist mit den Straßenbahnlinien 0, 3, 4, 6, 7 und 8 (Haltestelle Altmarkt), 
den RegioTrams 1 und 4 (Haltestelle Altmarkt) sowie verschiedenen Buslinien zu erreichen. 

 

 
   

 
Regierungspräsidium Kassel  34112 Kassel 
 

  

  
Gemeindevorstand der 
Gemeinde Fuldatal 
Am Rathaus 9 
34233 Fuldatal 

Geschäftszeichen RPKS - 31.3-61 d 0102/11-2020/4 
Dokument-Nr. 2023/1458772 
Bearbeiter/in Frau Thiel/Frau Brohm 
Durchwahl 0561 106-4291/4278 
Fax 0561 106-1663 
E-Mail Gabriele.Thiel@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen       
Ihre Nachricht       

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 20. März 2024 
 

 
Beteiligung der Abteilung Umweltschutz Kassel als Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB); 
Bauleitplanung der Gemeinde Fuldatal, Landkreis Kassel 
 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Auf dem Hasenstock“, OT Ihringshausen 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Auf dem Hasenstock“, OT Ihringshausen, 
bestehen aus Sicht des Dezernates 31.3 (Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz) keine Be-
denken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
gez. Thiel 
 
 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. Es ist 

deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

___ 

http://www.rp-kassel.hessen.de/




Regierungspräsidium Kassel 

 

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr ständig erreichbar. Besuche bitte 

möglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr, 

oder nach tel. Vereinbarung. 

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung 0561 106-0. 
Das Dienstgebäude Am Alten Stadtschloss 1 ist mit den Straßenbahnlinien 3, 4, 6, 7 und 8 sowie verschiedenen 
Buslinien (Haltestelle Altmarkt/Regierungspräsidium) zu erreichen. 

Regierungspräsidium Kassel 34112 Kassel 

 
 
ebene 4 
architektur und städtebau 
Am alten Sudhaus 6 
34119 Kassel 

nur per Email: 

s.stuerzel@ebenevier.de  

Geschäftszeichen RPKS - 31.1-200 d 633/7-2019/5 
Dokument-Nr. 2024/358675 
Bearbeiterin Sandra Philippov 
Durchwahl 0561 106-4265 
Fax 0611 327640706 
E-Mail Sandra.Philippov@rpks.hessen.de 
Internet www.rp-kassel.hessen.de 
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht 29.02.2024 

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel 

Datum 12.03.2024 

Bebauungsplan der Gemeinde Fuldatal, OT Ihringshausen, 

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 24 „Auf dem Hasenstock“ 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, 

gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

Sehr geehrter Herr Stürzel, 

bezugnehmend auf die o.g. Beteiligung übersende ich meine Stellungnahme: 

Altlasten 

In der beim HLNUG geführten Altflächendatei des Landes Hessen (FIS AG) werden 

Informationen über Altflächen (Altablagerungen/Altstandorte) sowie Flächen mit 

sonstigen schädlichen Bodenveränderungen vorgehalten, soweit diese von den 

Kommunen im Rahmen ihrer gesetzlichen Pflichtaufgaben gemeldet oder der 

zuständigen Behörde auf sonstigem Wege übermittelt wurden.  

Nach entsprechender Recherche in dem vorliegenden Datenbestand des 

Fachinformationssystems Altflächen und Grundwasserschadensfälle (FIS AG) ist 

festzustellen, dass für den Planungsraum keine Einträge erfasst sind.  

Aus altlastenrechtlicher und –fachlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen 

das o. g. Vorhaben. Es ergeht jedoch folgender Hinweis: 

Die Auswertung des Datenbestandes der Altflächendatei zeigt, dass für die Gemeinde 

Fuldatal in den letzten 10 Jahren keine Erfassungen stattgefunden haben.  

http://www.rp-kassel.hessen.de/


-2- 

Es besteht daher im gesamten Gemeindegebiet Zweifel daran, dass alle relevanten 

Altflächen erfasst sind. Die umgehende Erfassung für das Plangebiet bzw. für die 

Gemeinde ist zwingend erforderlich um verlässliche Aussagen zur Altlastensituation im 

Plangebiet machen zu können.  

§ 8 Abs. 4 Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG) gibt den 

Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Entsorgungspflichtigen seit dem Jahr 2007 auf, 

ihnen vorliegende Erkenntnisse über schadstoffbedingte Verdachtsflächen, 

Altablagerungen und Altstandorte unverzüglich dem Hessischen Landesamt für 

Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitzuteilen bzw. bereits erhobene Daten 

fortzuschreiben (Erfassungspflicht). 

Bodenschutz 

Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sind in den Antragsunterlagen 

ausreichend beschrieben. Somit bestehen auch aus Sicht des vorsorgenden 

Bodenschutzes keine grundsätzlichen Bedenken gegen das o. g. Vorhaben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez. Philippov 

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch 

schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 
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